
Gemeinde Blankenhof  09.06.2022 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Dorfkern Chemnitz“                                     Entwurf 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Im Bereich östlich der privaten Straße „Am Dorfplatz“ sind zwei Wohnhäuser in Nutzung das 
dritte Gebäude im Mischgebiet wird derzeit errichtet.  
Die öffentliche Grünfläche zwischen Schlossstraße und der privaten Straße Am Dorfplatz 
war bisher als Festplatz vorgesehen. Ein Teilbereich im Nordwesten ist befestigt mit Beton-
platten. Der Westrand wird von der Schlossstraße aus als Stellplatz genutzt. 
Der Planbereich ist von eingeschossigen Eigenheimen umgeben. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung wird durch die Schlossstraße, den Lindenweg und die 
private Straße Am Dorfplatz technisch und verkehrlich erschlossen. Der Westrand der Grün-
fläche wird als Parkplatz von der Schlossstraße aus genutzt.  
In der Schlossstraße und im Bereich der Grünfläche sind Wasser- und Abwasserleitungen 
sowie Gasleitungen vorhanden. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es sind Gehölze vorhanden. Südlich des Lindenweges gibt es eine nach § 19 
NatSchAG M-V geschützte Lindenreihe. Der größte Teil der Grünfläche ist reine regelmäßig 
geschnittene Rasenfläche. 
Der Planbereich befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
Er gehört zu einem Bodendenkmal. 
 
 

 
3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Das Flurstück 246/1 befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die übrigen Grundstücke lie-
gen im Privateigentum. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung liegt innerhalb des wirksamen Bebauungsplans „Dorf-
kern Chemnitz“. Er ist als Mischgebiet, öffentliche Grünfläche und private Verkehrsfläche 
festgesetzt. Eine Bebauung der Grünfläche mit Eigenheimen ist nicht möglich. 
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Blankenhof keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im Stadt-Umland-
Raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- 
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und Abstimmungsgebot. Die Gemeinde wird durch das großräumige Straßennetz erschlos-
sen. Das internationale Eisenbahnnetz durchquert das Gemeindegebiet. Teile des Gemein-
degebietes sind Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Der größte Teil der 
Gemeinde ist Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Gemeinde Blankenhof hat keine zentrale Funktion. Die Gemeinde liegt im Ordnungs-
raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- 
und Abstimmungsgebot. Teile der Gemeinde befinden sich in einem Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft; Chemnitz nicht. Teile des Gemeindegebietes sind Vorbehaltsgebiet Natur-
schutz und Landschaftspflege und Vorbehaltsgebiet Kompensation, auch dies betrifft Chem-
nitz nicht. Im Gemeindegebiet gibt es Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Trinkwasser.  Die Ge-
meinde ist über das großräumige und das bedeutsame flächenerschließende Straßennetz 
sowie das regional bedeutsame Radroutennetz erschlossen. Sie wird vom großräumigen 
Schienennetz durchquert. Das Gemeindegebiet liegt teilweise im Bauschutzbereich des 
Flugplatzes Trollenhagen. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan  
 
Die Gemeinde Blankenhof hat im Planungsverband „Mecklenburg Strelitz - Ost“ mit weiteren 
Gemeinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt. Der Flächennutzungs-
plan ist am 05.09.2005 wirksam geworden. 
Hier ist im Plangeltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 4 „Dorfkern Chemnitz“ gemischte Bau-
fläche dargestellt. 
 
 

 
 
5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Es ist beabsichtigt die unbebaute Fläche nachzuverdichten. Die Nachfrage nach individuel-
len Wohnformen in Blankenhof ist hoch. Mit dem Bebauungsplan soll die Errichtung von 3 
Wohngebäuden mit je zwei Wohnungen planungsrechtlich ermöglicht werden. Die Grünflä-
che innerhalb des Ortes eignet sich zur Überplanung mit Wohnraum, da am Ortsrand sich 
ausreichend Erholungsgebiete befinden. 
 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Aus den gemischten Bauflächen im Flächennutzungsplan folgt die Festsetzung eines dörfli-
chen Wohngebietes. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan 
entspricht nicht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, wenn die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. Das Plangebiet ist von allen Sei-
ten mit Wohnbauflächen umgeben. Somit greift der Bebauungsplan die gewachsene Situa-
tion auf und berücksichtigt die bisherige Flächennutzungsplanung angemessen. 
Der Flächennutzungsplan ist auf dem Wege der Berichtigung anzupassen. 
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6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung werden allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung werden dörfliches Wohngebiete nach § 5a BauNVO 
festgesetzt. Die nach § 5a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO und § 
5 Abs. 3 Nr. 1, 2, und 3 sind wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die 
Wohnnutzung hier auszuschließen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Garten-
baubetriebe widersprechen dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe aus-
geschlossen. 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung wird für das allgemeine Wohngebiet die Grundflächen-
zahl 0,4 und zwei Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. Die Grundflächenzahl ent-
spricht der umgebenden Bebauung. Für das von Mischgebiet in dörfliches Wohngebiet um-
gewandelte Gebiet bleibt die Grundflächenzahl 0,6 bestehen. Die Vollgeschoßzahl bleibt auf 
1 begrenzt. 
 
 
6.1.2  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Bei der umgebenden Bebauung ist die offene prägend. Dementsprechend wurde offene Bau-
weise festgesetzt. Für das allgemeine Wohngebiet wurde diese auf Einzel- und Doppelhäu-
ser beschränkt. 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes bebaut werden kann. 
Die Baugrenze zur Schlossstraße liegt 13,5 m entfernt von der Grundstückgrenze. Das Bau-
feld ist 18 m tief. 
 
 
 

6.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 1. Änderung erfolgt über die 
Schlossstraße, den Lindenweg und die privat Straße Am Dorfplatz, die sich innerhalb des 
Plangeltungsbereich befindet.  
Die Privatstraße Am Dorfplatz hat keine befestigte Fahrbahn und eine Breite von 3,5 m. Der 
Straßenraum steht auch für die Fußgänger und die Führung der Ver- und Entsorgungsleitun-
gen zur Verfügung. 
Die Privatstraße wird zur Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als verkehrsberuhig-
ter Bereich festgesetzt. Da dieser Bereich ausschließlich einer überschaubaren Zahl unmit-
telbarer Anlieger dient und keinen Durchgangsverkehr aufnehmen muss, ist eine Straßen-
raumbreite von 3,5 m ausreichend. Da die Befahrung der geplanten Mischverkehrsfläche 
durch Müllentsorgungsfahrzeuge nicht möglich ist, müssen die Müllbehälter für die Entlee-
rung an die Straße Lindenweg gefahren werden. Die Feuerwehrzufahrt ist durch die Stich-
straße gewährleistet. 
Die neu geplanten Wohnbauflächen werden durch die Schlossstraße erschlossen.  
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6.3  Grünflächen 
 
In der 1. Änderung sind keine Grünflächen festgesetzt. 

 
Die textlichen Festsetzungen 1.4 des wirksamen Bebauungsplans wird im Plangeltungsbe-
reich der 1. Änderung gestrichen, da die öffentliche Grünfläche, die als Dorfplatz diente nun 
als Wohnraum überplant wird. 
 
 
 

6.4  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

 
Die Bäume am Ostrand des Plangeltungsbereichs (Linde, Birke) werden zur Erhaltung fest-
gesetzt. 
 
 
 

6.5 Immissionsschutz 
 
Die DIN 18005, Teil 1 ist einzuhalten. Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sind folgende Orien-
tierungswerte bei allgemeinen Wohngebieten  
tags 55 dB(A)   
nachts 45 dB(A) [Verkehr] bzw. 40 dB(A) [gewerbliche Geräusche]  
bzw. bei dörflichen Wohngebieten/Mischgebieten 
tags 60 dB(A) 
nachts 50 dB (A) Verkehr bzw. 45 dB (A) [gewerbliche Geräusche] festgelegt. 
 
Abbildung 1: Verkehrslärm Bundesstraße tags 

 
Quelle: https://laermkartierung-mv.de/index.php, Abruf am 15.10.2021 
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Abbildung 2: Verkehrslärm Bundesstraße nachts 

 
Quelle: https://laermkartierung-mv.de/index.php, Abruf am 15.10.2021 

 
Die Lärmkarten zeigen, dass Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 
für die festgesetzten Gebietstypen eingehalten werden. 
 
 
 

6.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauschriften des wirksamen Bebauungsplans bleiben bestehen. Dabei wird die 
Vorschrift zur Dachausbildung von Hauptgebäude für zweigeschossige Gebäude ergänzt. 
 
 
 

6.7 Nachrichtliche Übernahmen 
 
Der Planbereich liegt innerhalb eines Bodendenkmals. 
 
 
 

6.8 Hinweise 
 
In der Schlossstraße und im Bereich der Grünfläche sind Wasser- und Abwasserleitungen 
sowie Gasleitungen vorhanden. Eine Trinkwasseranschlussleitung verläuft durch das ge-
plante Baufeld. Hier muss der Vorhabenträger klären, ob eine Umverlegung möglich ist. 
 
 
 

https://laermkartierung-mv.de/index.php
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Blankenhof, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 




